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Weitere Informationen unter: 
 
www.kreuztal.de 
 
oder im Rathaus der 
 

STADT  KREUZTAL 
- Friedhofsverwaltung - 
Zimmer 225 
Siegener Straße 5 
57223 Kreuztal 
 
 
Frau Weber 02732 / 51-345, E-Mail: T.Weber@Kreuztal.de 
Frau Heimann 02732 / 51-232, E-Mail: G.Heimann@Kreuztal.de 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     
    Pflegeleichte Urneneinzelgräber 
    Gemeinschaftsfeld Friedhof Littfeld 
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Auf dem Friedhof Littfeld ist ein Gemeinschaftsgrabfeld errichtet worden und 
dient der Beisetzung von Urnen. Dieses Grabfeld wurde pflegeleicht gestaltet 
und mit 2 Stelen als Gedenksteine für die Beschriftungen versehen.  
Auf Wunsch der Angehörigen können die Namen, Geburts- und Todesdaten 
der dort Bestatteten auf die einzelnen Elemente der Stelen aufgebracht wer-
den. 
 
Die Ausführung erfolgt im Auftrag der Stadt bei einem Steinmetz. Die Kosten 
für die Beschriftungen werden dem Nutzungsberechtigten der Grabstätte zu-
sammen mit den Bestattungskosten in einem Gebührenbescheid in Rech-
nung gestellt. 
 
Die Grabstellen werden der Reihe nach belegt und die Gestaltung des Ge-
meinschaftsgrabfeldes sowie der einzelnen Grabstätten obliegt der Fried-
hofsverwaltung.  
 
Ein Grabschmuck in Form von einem Grablicht ist erlaubt, Blumengestecke 
oder Vasen sind nicht gestattet. 
 
Alle notwendigen Pflegearbeiten, inklusive Herrichtung und Pflege der Grab-
stätte werden durch den städtischen Baubetriebshof ausgeführt. Dafür ist 
von den Nutzungsberechtigten mit dem Erwerb des Nutzungsrechtes ein Be-
treuungsentgelt für den Zeitraum der Ruhezeit zu entrichten. 
 
Die Ruhe- und Nutzungsfristen für Urnenbestattungen betragen 20 Jahre. 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist möglich. 
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Die Gebühren entnehmen Sie bitte den „Informationen zu Kosten und Bestat-
tungsmöglichkeiten“.       
 
 
 
 

 


